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Die Zahl der psychischen Erkrankungen steigt sehr stark an. Auch die Zahl der Kranken-
stände aufgrund dieser Erkrankungen nimmt drastisch zu. Der Zeitdruck in der Arbeit gilt 
als eine der Hauptursachen für psychische Belastungen am Arbeitsplatz. Aber auch ein- 
seitige gleichförmige Tätigkeiten, hohe Informationsdichte, Lärm, schlechtes Raumklima, 
beengte Platzverhältnisse, häufige Arbeitsunterbrechungen, fehlende Information, Doppel- 
arbeit, schlechte Zusammenarbeit mit Führungskräften und Kolleginnen und Kollegen, 
mangelndes Feedback, ungünstige Arbeitszeitgestaltung und fehlende Wertschätzung 
können Belastungen sein.

Was kann man dagegen tun? Seit 1. Jänner 2013 regelt eine Novelle des ArbeitnehmerInnen-
schutzgesetzes die verbindliche Ermittlung und Beurteilung von psychischen Belastungen 
und Gefährdungen am Arbeitsplatz. Betriebsrätinnen und Betriebsräte sowie Sicherheitsver-
trauenspersonen sind wichtige Partner in diesem Prozess. Die Arbeiterkammer informiert 
mit dieser Broschüre über ihre Handlungsmöglichkeiten aufgrund dieses Gesetzes. 

Wir freuen uns, wenn wir mit diesem Heft eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen und 
der Gesundheit der Beschäftigten erreichen können. Wenn Sie Fragen haben, setzen Sie sich 
einfach mit unseren Expertinnen und Experten in Verbindung!

Dr. Johann Kalliauer
AK-Präsident

Dr. Josef Moser, MBA
AK-Direktor

Dr. Johann Kalliauer
AK-PRÄSIDENT

Dr. Josef Moser, MBA
AK-DIREKTOR
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Während viele (berufsbedingte) physische Er-
krankungen rückläufig sind, haben psychische 
Erkrankungen in den letzten Jahren drastisch 
zugenommen. Seit dem Jahr 2005 ist ihre An-
zahl von 266.738 Fällen auf 705.880 Kranken-
standsfälle im Jahr 2014 gestiegen. Sowohl das 
persönliche Leiden als auch die volkswirtschaft-
lichen Konsequenzen sind enorm. Charakte-
ristisch für fast alle psychischen Erkrankungen 
ist der Umstand, dass sie kompliziert zu be-
handeln sind und die Erkrankungsdauer rela-
tiv lang ist. Die Zahl der Krankenstandstage   
bei psychischen Erkrankungen liegt durch-
schnittlich bei 36,1 Tagen pro Person und ist 
damit sehr hoch. Durch Krankenstände auf-
grund von psychischen Erkrankungen ent-
steht ein volkwirtschaftlicher Schaden von 
3,3 Milliarden Euro jährlich. 

Psychische Erkrankungen werden oft mit 
Fehlbeanspruchungen am Arbeitsplatz in Zu- 
sammenhang gebracht. Sie sind neben den 
Belastungen des Muskel-Skelett-Apparats eine 
zunehmend häufige Ursache für arbeitsbe-
dingte Beschwerden und Erkrankungen. Oft 
wird übersehen, dass der berufliche Stress und 
die berufliche Überbelastung auch ein geän-
dertes Freizeitfehlverhalten mit sich bringen 
kann. Nach dem Prinzip „Work hard, play 
hard“ führen psychische Belastungen in der 
Arbeit zu veränderten Ansprüchen an die Frei- 
zeit. Es dominieren zunehmend körperlich 
und psychisch herausfordernde Sportarten, ex-
tremes Spielverhalten oder entlegene Urlaubs-
ziele. Andererseits kommt es zu einem Fehl-
verhalten durch Alkohol, Medikamenten- und 
Drogenkonsum, um die Ruhigstellung der 
Psyche schneller gewährleisten zu können. Die-
ses Freizeitverhalten soll eine Radiergummi-
funktion (Eraser-Funktion) in bestimmten Ge-
hirnzentren ausüben, um angstmachende und 
belastende Gedanken an die Arbeitsumstände 
auszulöschen. Gerne sehen Arbeitgeber und 
Personalisten familiäre Probleme oder das 
Freizeitverhalten der Beschäftigten als Ur-
sache der psychischen Erkrankung. Diese 
These muss in diesem Zusammenhang rela-
tiviert werden.

Im Rahmen einer Studie meinten 40,3 % der 
Befragten, in ihrer Arbeit zumindest einer psy- 
chischen Belastung ausgesetzt zu sein. Die 
Bandbreite an psychischen Belastungen ist da- 
bei umfangreich. Sie reicht von Termindruck, 
Personalknappheit, schlechtem Betriebsklima 
bis zu technischen Mängeln. Manche Belas-
tungen werden subjektiv nicht in ihrem vol-
len Ausmaß erkannt, sondern werden eher als 
positive Herausforderung wahrgenommen. 
Wird ein hohes Arbeitstempo durch die Vor-
gesetzte/den Vorgesetzten gefordert, so sehen 
manche hier eine rein sportliche Aufgabe, die 
mit „gesundem“ Ehrgeiz bewältigt werden 
muss. Die Arbeitnehmer/-innen unterschätzen 
die Wahrnehmungs- und Bedeutungsinhalte, 
die betriebliche Gefahren auf ihre Psyche aus-
lösen bzw. in ihrem Gehirn zum Abspeichern 
freigegeben werden.

Im Rahmen der Evaluierung psychischer Be-
lastungen werden jene Gefahrenquellen er-
hoben, die langfristig zu Fehlbeanspruchun-
gen führen können. Sie sollen eine objektive 
Sicht der Gefahren ermöglichen, und eine 
rein subjektive Deutung/Erwartung verhin-
dern helfen. Während zum Beispiel für einige 
junge Mitarbeiter/-innen das Montieren einer 
neuen Anlage zur Produktions- und Quali-
tätsverbesserung ein willkommener Anlass 
für Gehaltsforderungen darstellen kann, blei-
ben einige ältere Teammitglieder skeptisch 
und fürchten sogar um ihre Weiterbeschäfti-
gung, weil das Arbeitstempo und die Fehler-
anfälligkeit steigen werden.  

Im Rahmen des Evaluierungsprozesses wer-
den Maßnahmen erarbeitet, um die erkenn-
baren und erwarteten Belastungen am Arbeits-
platz zu reduzieren. 

Die Durchführung der Evaluierung ist Auf-
gabe und Pflicht der Arbeitgeberin/des Arbeit- 
gebers. Die dazu notwendigen Informatio- 
nen und Hilfsmittel müssen ebenso von der 
Arbeitgeberin/vom Arbeitgeber bereitgestellt 
werden. Art und Weise, wie die Evaluierung 
genutzt und im Sinne der Beschäftigten durch- 
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geführt wird, ist ebenso Sache der Arbeit- 
geberin/des Arbeitgebers. Betriebsräte/-innen 
und Sicherheitsvertrauenspersonen (SVP) ha-
ben dabei jedoch maßgeblich die Möglich-
keit, mitzugestalten.

Daher erfolgt die Erarbeitung und Umset-
zung von wirksamen Maßnahmen am besten 
in Zusammenarbeit mit Führung, mittlerem 
Management, Betriebsrat, Arbeitspsychologie 
und Arbeitsmedizin. Ein wichtiges Erfolgs-

kriterium der Evaluierung ist sicherlich, wie-
viele und welche Ressourcen dafür zur Verfü-
gung gestellt werden. Diese Entscheidung ob- 
liegt den jeweiligen Unternehmen. Betriebs-
räte/-innen und Sicherheitsvertrauensperso-
nen haben aber das Recht und die Pflicht, 
darauf zu drängen, dass die dafür erforder- 
lichen Mittel und Ressourcen zur Verfügung 
gestellt werden, um diejenigen Maßnahmen 
zu treffen, die „gute Arbeit“ und gesunde  
Arbeitsbedingungen ermöglichen.

KRANKENSTANDSTAGE UND -FÄLLE AUFGRUND PSYCHISCHER ERKRANKUNGEN IN OÖ (IN TAUSEND)

AK Grafik  Quelle: OÖGKK 2014     Krankenstandsfälle             Krankenstandstage
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Seit 1. Jänner 2013 regelt das Arbeitnehmer-
Innenschutzgesetz (ASchG) die verbindliche 
Ermittlung und Beurteilung von psychischen 
Belastungen und Gefährdungen am Arbeits-
platz. Betriebsrätinnen und Betriebsräte sowie 
Sicherheitsvertrauenspersonen sind wichtige 
Partner in diesem Prozess. Die ÖNORM de-
finiert psychische Belastungen als „alle Ein-
flüsse, die von außen auf den Menschen zu-
kommen und psychisch einwirken“. Diese 
Arbeitsbedingungen sind meist mit psychi-
schen Belastungen verbunden, die zu Stress, 
Fehlbeanspruchungen und gesundheitlichen 
Problemen führen. Die Folgen davon können  
neben psychischen Erkrankungen wie chroni-
scher Erschöpfung, Schlafstörungen, Depres-
sionen oder Angststörungen auch psychoso- 
matische Störungen, z.B. Erkrankungen des 
Herz-Kreislaufsystems, sowie Muskel-Skelett-
Erkrankungen sein. 

Mithilfe der Evaluierung psychischer Belas-
tungen sollen die Gefahrenquellen gezielt und 
kontinuierlich erhoben werden. Die Evaluie-
rung ist ein fortlaufender, ganzheitlicher Pro-
zess, der seinen Nutzen nur dann entfalten 
kann, wenn er den laufenden Anforderungen 
angepasst wird.

Was versteht man unter 
Arbeitsplatzevaluierung?

Das ASchG konkretisiert den Begriff „Gesund- 
heit“ als physische und psychische Gesund-
heit und „Gefahren“ als arbeitsbedingte phy-
sische und psychische Belastungen, die zu 
Fehlbeanspruchungen führen. Damit ist klar, 
dass die allgemeine Pflicht des Arbeitgebers, 
für Sicherheit und Gesundheitsschutz zu sor-
gen, auch die psychische Dimension umfasst.

Das Gesetz beinhaltet die explizite Vorgabe, 
dass im Rahmen der Ermittlung und Beurtei-
lung der Gefahren und der Festlegung von 
Maßnahmen (Arbeitsplatzevaluierung nach  
§ 4 ASchG) auch Maßnahmen zur Verhütung 
psychischer Fehlbeanspruchung zu setzen sind.

Arbeitsplatzevaluierung bedeutet daher:

 Ermittlung von arbeitsbedingten psychi-
schen Belastungen 

 Beurteilung und Bewertung durch Exper-
tinnen und Experten

 Festlegung und Umsetzung von geeigne-
ten Maßnahmen

 Dokumentation – Erstellung, Ergänzung 
bzw. Änderung der Sicherheits- und Ge-
sundheitsdokumente

 Überprüfung der Wirksamkeit und Aktua-
lisierung der Maßnahmen

 Arbeitsplatzevaluierung ist ein ständiger 
Prozess zur Verbesserung der Arbeitsbe-
dingungen

Wer ist für die Evaluierung 
zuständig und verantwortlich?

Das ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG) 
legt in § 3 ganz klar fest, dass Arbeitgeber/ 
-innen verpflichtet sind, für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer/-innen 
in Bezug auf alle Aspekte, die die Arbeit be-
treffen, zu sorgen. Demnach haben Arbeit-
geber/-innen die zum Schutz des Lebens, der 
Gesundheit sowie der Integrität und Würde 
erforderlichen Maßnahmen zu treffen, ein-
schließlich der Maßnahmen zur Verhütung 
arbeitbedingter Gefahren, zur Information 
und zur Unterweisung sowie der Bereitstel-
lung einer geeigneten Organisation und der 
erforderlichen Mittel. 

Zudem legt § 3 Abs 2 ASchG fest, dass sich 
Arbeitgeber unter Berücksichtigung der be-
stehenden Gefahren über den neuesten Stand 
der Technik und der Erkenntnisse auf dem 
Gebiet der Arbeitsgestaltung entsprechend 
zu informieren haben. (Vgl. § 3 Abs. 2 ASchG)

Somit ist klar: Zuständig und verantwortlich 
für den Arbeitnehmerschutz und somit auch 
für die Evaluierung der psychischen Belastung 
(bzw. Gefahrenevaluierung) nach § 4 AschG 
ist immer die/der Arbeitgeberin/Arbeitgeber! 

EVALUIERUNG PSYCHISCHER 
BELASTUNGEN AM ARBEITSPLATZ
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Grundsätze 
der Gefahrenverhütung

Laut § 7 haben Arbeitgeber bei der Gestaltung 
von Arbeitsstätten, Arbeitsplätzen und Arbeits-
vorgängen, bei der Auswahl und Verwen-
dung von Arbeitsmitteln und Arbeitsstoffen, 
beim Einsatz der Arbeitnehmer/-innen sowie 
bei allen Maßnahmen zum Schutz der Arbeit-
nehmer/-innen folgende allgemeine Grund-
sätze der Gefahrenverhütung umzusetzen:

1. Vermeidung von Risiken

2. Abschätzung nicht vermeidbarer Risiken

3. Gefahrenbekämpfung an der Quelle

4. Berücksichtigung des Faktors „Mensch“ 
bei der Arbeit, insbesondere bei der Ge-
staltung von Arbeitsplätzen sowie bei der 
Auswahl von Arbeitsmitteln und Arbeits- 
und Fertigungsverfahren, vor allem im 
Hinblick auf eine Erleichterung bei ein-
töniger Arbeit und bei maschinenbe-
stimmtem Arbeitsrhythmus sowie auf 
eine Abschwächung ihrer gesundheits-
schädigenden Auswirkungen

4. a Berücksichtigung der Gestaltung der  
Arbeitsaufgaben und Art der Tätigkeiten, 
der Arbeitsumgebung, der Arbeitsab- 
läufe und Arbeitsorganisation

5. Berücksichtigung des Stands der Technik

6. Ausschaltung oder Verringerung von Ge-
fahrenmomenten

7. Planung der Gefahrenverhütung mit 
dem Ziel einer kohärenten Verknüpfung 
von Technik, Tätigkeiten und Aufgaben, 
Arbeitsorganisation, Arbeitsabläufen, Ar-
beitsbedingungen, Arbeitsumgebung, so-
zialen Beziehungen und Einfluss der 
Umwelt auf den Arbeitsplatz

8. Vorrang des kollektiven Gefahrenschut-
zes vor individuellem Gefahrenschutz

9. Erteilung geeigneter Anweisungen an 
die Arbeitnehmer/-innen

Worauf sollten Betriebsräte/-innen 
und SVP besonders achten?

 Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen 
(vor allem § 4 und § 7 ASchG)

 Wer führt Evaluierung durch? Der Einsatz 
von Expertinnen und Experten für Evalu-
ierung, Verfahrensauswahl etc. setzt Exper-
tise voraus, über die vor allem Arbeits- bzw. 
Organisationspsychologen verfügen.

 Auswahl des Projektteams: Wer ist dabei? 
Wer nicht?

 Auf die Beteiligung der Beschäftigten und 
des Betriebsrats achten

 Ist der Datenschutz gewährleistet?

Erfolgsfaktoren 
für eine gelungene Umsetzung

 Zuständigkeiten und Arbeitsschritte fest- 
legen

 Arbeitsplätze aus allen Unternehmensbe-
reichen miteinbeziehen

 Eventuell externe Unterstützung beiziehen 
(z.B. Arbeitspsychologen/-innen)

 Auswahl geeigneter Erhebungsinstrumente 
unter Beachtung der vier Belastungsdimen-
sionen

 Betriebsrat und SVP als wichtige Mitge-
stalter des Evaluierungsprozesses

 Beteiligung der Belegschaft
 Rückmeldung und Information an die Be-

legschaft
 Erarbeitung von Maßnahmen unter Beach-

tung der Gefahrenverhütung (lt. § 7 ASchG)
 Wirksamkeit der Evaluierung überprüfen 

und falls erforderlich (lt § 4 Abs 4-5 ASchG) 
anpassen
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ABLAUF DER EVALUIERUNG 
PSYCHISCHER BELASTUNGEN

Die Arbeitsplatzevaluierung ist ein Prozess, der dem Ziel der ständigen Verbesserung der  
Arbeitsbedingungen dient.

ABLAUF DER EVALUIERUNG PSYCHISCHER BELASTUNGEN

AK Grafik  Quelle: Julia Steurer, Arbeitsinspektorat
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SCHRITTE DER EVALUIERUNG PSYCHISCHER BELASTUNGEN

AK Grafik  

5. Beurteilung
IST-SOLL-Vergleich

(§ 4 ASchG)

3. Information
der Führungskräfte und Beschäf-

tigten zu Ziel und Konzept

7. Dokumentation
S&G-Dokumente

(§ 5 ASchG)

4. Ermittlung
IST-Zustand mit standard. 

Vorgehen erheben (§ 4 ASchG)

6. Maßnamhmen treffen
IST an SOLL annähern 

(§ 4 ASchG)

2. Eval.-Konzept
Festlegen was, wo, wie,

wer, wann

1. Start
Steuergruppe, Lage sichten, Infos 

einholen, planen 

8. Tun und Prüfen
IST-SOLL-Prüfung, regelmäßige 
Anpassung (§ 4 ASchG, Abs. 5)
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Psychische Belastungen evaluieren – 
Schritte im Prozess laut § 4 ASchG 

1. Start: Informationen sammeln, Steuer-
gruppe einrichten (Projektleitung, MA 
aus unterschiedlichen Bereichen, SVP,  
Betriebsräte/-innen, Arbeitspsychologie, 
Arbeitsmedizin)

2. Konzept: Entscheidung darüber, welche 
standardisierten, geeigneten Verfahren ein- 
gesetzt werden (ÖNORM EN ISO 10075 
1-3) – Beratung durch Arbeitspsychologie

3. Information: Führungskräfte, Arbeitneh-
mer/-innen über Ziele und Ablauf infor-
mieren

4. Ermittlung: § 4 ASchG: Erhebung mittels 
geprüftem, arbeitspsychologischen Diag-
noseverfahren (zB. schriftliche Befragung, 
Einzel- oder Gruppeninterviews, Beobach-
tung, etc.) (ÖNORM EN ISO 10075 1-3)

5. Beurteilung: § 4 ASchG: Bewertung der 
Ergebnisse entsprechend der Verfahrens-
vorgaben

6. Maßnahmen §§ 4, 7 ASchG: Vertiefte 
Analyse der konkret negativ belastenden 
Arbeitssituationen (ev. mittels Interviews, 
Beobachtungen, etc.) 

7. Dokumentation § 5 ASchG: Gefährdun-
gen und die Maßnahmen im SG-Doku-
ment festhalten

8. Umsetzen und Prüfen § 4 ASchG: Wirk-
samkeit der Maßnahmen überprüfen, Ar-
beitsplatzevaluierung, regelmäßig wieder-
holen (nach Zwischenfällen mit erhöhter 
psychischer Fehlbeanspruchung neu über- 
prüfen und anpassen!)

Was wird bei der Evaluierung 
psychischer Belastungen erhoben?

Die Evaluierung arbeitsbedingter psychischer 
Belastungen beschäftigt sich ausschließlich 
mit den Bedingungen bzw. Verhältnissen un-
ter denen Arbeit stattfindet. Es geht um Ein-
flussfaktoren aus folgenden Dimensionen: 

 Arbeitsaufgaben und Tätigkeiten
 Sozial- und Organisationsklima
 Arbeitsumgebung und Arbeitsmittel
 Arbeitsabläufe und Organisation

Steuergruppe: 
Wer ist eingebunden?

 Arbeitgeber/Geschäftsführung als 
Verant- 
wortliche (§ 83 Abs 9 ASchG)

 Personalentwicklung
 Bereichsbezogene Führungskräfte
 Betriebsräte/-innen oder SVP (§ 92 a  

Abs 1 bzw. Abs 4 ArbVG)
 Arbeitsmedizin (§ 81 Abs 3 ASchG)
 Sicherheitsfachkräfte (§ 76 Abs 3 ASchG)
 Externe Evaluierungsbeauftragte: 

Arbeitspsychologie (§ 76 Abs 3 ASchG 
bzw. § 81 ASchG Abs 3)

Aufgaben 
der Steuergruppe

 Koordinierung und Planung der Evaluie-
rung

 Entscheidungen über Maßnahmen treffen
 Einbringen der mit der Funktion verbun-

denen Interessen
 SVP und Betriebsrat motivieren die 

Mitarbeiter/-innen zur Teilnahme an der 
Evaluierung (dazu ist Austausch mit den 
Arbeitspsychologen/-innen wichtig!)



10 

Ziele der Evaluierung

 Identifikation von arbeitsbedingten psy-
chischen Fehlbelastungen

 Gestaltung von belastungsoptimierten Ar-
beitsbedingungen entsprechend arbeits-
wissenschaftlichen Kenntnissen

 Gemeinsame Erarbeitung und Umsetzung 
von Maßnahmen im Betrieb

Nicht-Ziele der Evaluierung

 Erhebung inidvidueller Belastungen
 Messung der Stressresistenz und Beanspru-

chung der Beschäftigten
 Messung der Stressreaktionen, Arbeits- 

zufriedenheit, Wohlbefinden
 Kein BGF-Projekt und keine Mitarbeiter-

befragung
 Es geht nicht um Schuldzuweisungen oder 

alleinige Verantwortung für Maßnahmen

NUTZEN DER EVALUIERUNG

Mitarbeiter/innen Unternehmen
Mitwirkungsmöglichkeit Konkrete Informationen zur Optimierung
 der Arbeitsplatzsituationen

Geschützter Rahmen Außensicht (Objektivierung)

Konkreten Bedarf und Verbesserungs- Innensicht (Selbstkritische Auseinander-
vorschläge benennen setzung im Unternehmen

Konkrete Rückmeldung von Unterneh- Gesundheitsförderung
mensseite zu den Vorschlägen 

Optimierung von Arbeitsbedingungen Leistungserhaltung, Handlungsinputs

AK Grafik  

Vorgabe durch geltende Normen

Die ÖNORM EN ISO 10075 definiert psychi-
sche Belastungen als die Gesamtheit aller er-
fassbaren Einflüsse, die von außen auf den 
Menschen zukommen und psychisch auf ihn 
einwirken. Psychische Vorgänge umfassen 
Wahrnehmungs-, Informationsverarbeitungs- 
sowie emotionale Prozesse. Belastung ist ein 
neutraler Begriff. Belastungen lösen im Men-
schen Vorgänge aus, die unterschiedliche  
Beanspruchungen bewirken.

Belastung –  Beanspruchung –  
Fehlbeanspruchung

Jeder Arbeitsprozess ist mit Belastungen ver-
bunden, die auf den Menschen einwirken. 
Diese sind als solches nichts Negatives, son-
dern sind neutrale Einflussfaktoren bei der 
Arbeit. Belastungen können Umgebungsein-
flüsse wie Raumklima oder Arbeitsplatzge-
staltung sein. Belastungen entstehen jedoch 
auch in Verbindung mit sozialen Beziehun-
gen in einer Organisation. Führungskräfte 

gestalten maßgeblich das Betriebsklima und 
die Kommunikationsabläufe. Ihr Verhalten 
und ihr Führungsstil kann daher auch als psy-
chische Belastung erlebt werden.

Psychische Belastungen werden indivdiuell 
unterschiedlich verarbeitet. Nicht jede Belas-
tung führt zu einer negativen Beanspruchung 
oder zu negativen Begleiterscheinungen. 

Wenn jedoch Arbeitsanforderungen und  
verfügbare Bewältigungsmöglichkeiten nicht 
zusammenpassen, sind bei längerer Dauer 
Fehlbeanspruchungen die Folge.

Wird diesen Fehlbeanspruchungen nicht ent-
gegengewirkt, zeigen sie auf Dauer ihre Wir-
kung. Sie können sich in Form von körper- 
lichen, psychischen sowie in Form von psy-
chosozialen Beeinträchtigungen niederschla-
gen, die langfristig zu Erkrankungen führen 
können.

Wie bereits gesagt: Jeder Arbeitsprozess ist 
mit Belastungen verbunden.  Aber nicht alle 
arbeitsbedingten Belastungen müssen zu Fehl-
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beanspruchungen führen. Psychische Fehl- 
beanspruchungen entstehen, wenn arbeits- 
bedingte psychische Belastungen in ihrer Aus-

prägung mit einer hohen Wahrscheinlichkeit 
zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen bei 
den Beschäftigten führen.

INDIKATOREN FÜR DAS VORLIEGEN PSYCHISCHER FEHLBELASTUNGEN:

Gesundheitliche Aspekte Arbeitsergebnisse

Reizbarkeit, Nervosität Fehlerhäufigkeit

Psychosomatische Beschwerden Ausschuss

Burnout, Erschöpfung Durchlaufzeiten

Sinkende Arbeitsmotivation Nichteinhalten von Terminen

Erhöhter Alkohol und Tablettenkonsum Mangelnde Flexibität

Ausfälle  Soziales Klima

Fehlzeiten, Krankenstände Konflikte

Arbeitsunfälle Mobbing

Fluktuation Gewalt

AK Grafik  

Belastungen 
aus den unterschiedlichen Bereichen

Belastungen im Bereich Arbeitsaufgaben und 
Tätigkeiten 

 Körperliche Belastungen: Fehlhaltungen, 
hohe Anforderungen an Sehen, Hören,  
hoher Kraftaufwand

 Geistige Belastungen: hohe Konzentration, 
hohe Informationsdichte, Arbeitsmonoto-
nie, Komplexität

 Emotionale Belastungen: Konflikte mit 
schwierigen Kunden, hohe Verantwortung 
für Personen und Ergebnis

 Qualifikationsprobleme: Über- bzw. Unter-
forderung, ungenügende Einschulung in 
den Aufgabenbereich

Belastungen im Bereich Sozial- und Organi-
sationsklima 

 Schlechte Zusammenarbeit, mangelhafte 
Kommunikation, Informationsmängel, un- 
zureichende Informationsweitergabe, feh-
lendes Feedback zur Arbeitsleistung, in-
terne Konflikte mit Vorgesetzten, Kolle-
gen/-innen, Mobbing

 Belastung durch Diskriminierung auf-
grund von Geschlecht, Alter, Ethnie, Reli-
gion

 Fehlende Unterstützung durch Führungs-
kraft bzw. Kollegen/-innen, Arbeitsunter-
brechungen

 Unklare oder widersprüchliche Arbeits-
aufträge, unklare Zuständigkeiten

 Störungen, Doppelgleisigkeiten, fehlende 
Planbarkeit der Arbeit, häufig wechselnde 
Prioritäten, häufige Blockierungen, fehlen-
der Handlungsspielraum



12 

Belastungen im Bereich Arbeitsumgebung 

 Klimatische Belastungen: Temperatur, Luft- 
feuchtigkeit am Arbeitsplatz

 Akustische Belastung durch Lärm
 Visuelle Belastung durch Lichtverhältnisse
 Unzureichender Platz für die Ausübung 

der Aufgaben
 Unzureichende Ausstattung und zu wenig 

Arbeitsmittel (fehlendes Werkzeug, …)
 Gefahrenbelastung durch gefährliche Ar-

beitsstoffe, Unfallrisiken, Maschinen

Belastungen im Bereich Arbeitsabläufe 
und Arbeitsorganisation
 

 Arbeitszeitgestaltung: Schichtplan, Dienst-
pläne, Wechsel zwischen Aktivitäts- und 
Erholungsphasen, mangelhafte Pausenge-
staltung, zu lange Arbeitszeiten

 Arbeitsverdichtung: unregelmäßige Arbeits-
menge

 Termindruck
 Personalknappheit

Arbeits- und 
Organisationspsychologen/-innen

Arbeitspsychologen/-innen sind maßgebliche 
Experten/-innen bei der Durchführung der 
Evaluierung psychischer Belastungen. Ihr Tä- 
tigkeitsfeld umfasst die Beobachtung und 
Analyse von Arbeitsbedingungen und Arbeits-
aufgaben sowie die Entwicklung passender 
Maßnahmen zur Verhütung von Fehlbean-
spruchungen. Es besteht zwar keine Verpflich-
tung, Arbeitspsychologen/-innen einzusetzen, 
dies sollte von Betriebsräten/-innen und SVP 
jedoch eingefordert werden. 

Aufgaben der Arbeitspsychologie

 befasst sich mit dem Erleben und Verhal-
ten des Menschen bei der Arbeit bzw. in 
Organisationen

 Analyse, Bewertung und Gestaltung von 
Arbeitsprozessen

 Beratung, Weiterbildung, Seminare, Work-
shops für Mitarbeiter/-innen und Füh-
rungskräfte bei psychosozialen Themen

 Verknüpfung von wissenschaftlichen Er-
kenntnissen mit der Praxis

 Arbeitspsychologische Betreuung und Be-
gleitung von Unternehmen

 Methodenwissen und Einsatz von geprüf-
ten Verfahren

Auswahl von 
geeigneten Messverfahren

Unterschieden wird zwischen standardisier-
ten, qualitätssichernden schriftlichen Befra-
gungen, Einzelinterviews, Gruppeninterviews 
und Beobachtungsverfahren.

Messung und Erfassung psychischer Arbeits-
belastungen hat nach ÖNORM EN ISO 
10075-3 zu erfolgen. „Selbstgestrickte“ Frage-
bögen erfüllen diese Anforderungen nicht 
und sollten daher nicht eingesetzt werden. 
Gerade in diesem Punkt ist der Betriebsrat ge-
fordert, auf die Auswahl der Messverfahren 
besonderes Augenmerk zu legen. 

Es gibt eine große Anzahl von Messverfahren. 

Anforderungen an Verfahren, 
die psychische Belastungen messen 
und erfassen

 Objektivität: Ergebnis unabhängig von der 
durchführenden Person (z.B. keine unter-
schiedlichen Ergebnisse, wenn unterschied- 
liche Personen das Verfahren durchfüh-
ren/auswerten)

 Reliabilität: Merkmale werden zuverlässig, 
genau und stabil gemessen (bei Wiederho-
lung gleiche Ergebnisse)

 Validität: es wird das gemessen, was gemes-
sen werden soll (und nicht statt psychi-
scher Belastung z.B. Arbeitszufriedenheit, 
physiologische Werte, Burnout oder an-
dere Gesundheitsbeeinträchtigungen)

 Analysetiefe

Typen von Erhebungsverfahren 
je nach Analysetiefe

1. Orientierendes Verfahren: oberflächlich  
-> meist zusätzlich vertiefender Verfahren 
notwendig

2. Screeningverfahren: detailliertere Messung
3. Expertenverfahren: genaue Messung
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Methoden und Settings

Die Erhebung kann mit verschiedenen Metho-
den und unterschiedlichen Settings erfolgen: 

1. Beobachtungsinterview  
(z.B. BASA II)

2. Schriftliche Befragung  
(z.B. BASA II, KFZA)

3. Standardisiertes Gruppeninterview  
(z.B. ABS Gruppe)

Welches Instrument zum Einsatz kommt, 
hängt unter anderem von der Betriebsstruk-
tur, der Organisation des Evaluierungsprozes-
ses und den beteiligten Fachleuten ab. Bei der 
Auswahl des passenden Verfahrens sollte auf 
jeden Fall eine Arbeitspsychologin/ein Arbeits-
psychologe beigezogen werden. Manchmal 
ist die Kombination von mehreren Erhebungs-
methoden sinnvoll.

Tipps für Betriebsräte/-innen 
bei der Auswahl von Erhebungsmethoden

 Fragebögen sollen als genormte Instru-
mente 1:1 eingesetzt werden. Wissen-
schaftlich erprobter und fundierter statis-
tisch-testtheoretischer Hintergrund, kein 
Hinzufügen bzw. Streichen von Fragen.

 Oft ist ein Instrument nicht ausreichend. 
Die Qualität eines Instruments sollte sich 
nach den Anforderungen einer Betriebs-
einheit, Abteilung etc. richten. Daher ist es 
möglich, dass ergänzende oder alternative 
Verfahren erforderlich sind (Beobachtung, 
Screening etc.); kein „One fits for all“; rele-
vante Bereiche müssen erfasst werden.

 Achten Sie darauf, dass die Auswertung 
der erhobenen Daten möglichst anonym 
gestaltet wird, sodass keine Rückschlüsse 
auf einzelne Personen möglich sind (z.B. 
keine Datenauswertungen bei Personen-
gruppen mit weniger als 10 Personen) 
oder die Daten werden mittels einer tech-
nischen Verschlüsselung erfasst.

 Achten Sie darauf, dass es um die Messung 
von Belastungen geht und nicht personen-
bezogene Beanspruchungen. 

 Beiziehung von Arbeitspsychologen/-innen 
bei der Auswahl des Verfahrens, bei Bewer-
tung der Evaluierungsergebnisse und der 
Ableitung von Maßnahmen.

 Bei personenbezogenen Fragen muss die 
Anonymität der Beschäftigten gewährleis-
tet sein.

 Begehung der Arbeitsplätze: Nutzen Sie Ihr 
Recht als Betriebsrat, um sich einen per-
sönlichen Eindruck vor Ort zu verschaffen. 

Anforderungen 
an Maßnahmen

Die Ableitung und Umsetzung wirksamer 
Maßnahmen ist die wichtigste Phase im Eva-
luierungsprozess. Es ist dabei hilfreich, mög-
lichst die betroffenen Arbeitnehmer/-innen 
persönlich einzubeziehen. 

Maßnahmen sollten zur Reduzierung von ar-
beitsbedingten Belastungen führen. Die iden-
tifizierten psychischen Gefahren sollten mit-
hilfe der Arbeitspsychologen/-innen konkre- 
tisiert werden, um daraus gezielte Maßnah-
men abzuleiten. Maßnahmen können ver-
hältnisbezogen oder verhaltensbezogen sein.
Verhältnisbezogene Maßnahmen, damit ge-
meint sind Interventionen auf Arbeits- und 
Organisationsebene, haben entsprechend dem 
ASchG Priorität. 

Als TOP-Prinzip soll gelten: technischer vor 
organisatorischem vor persönlichem Gefah-
renschutz. Maßnahmen sollen an der Gefah-
renquelle ansetzen und kollektiv wirksam 
werden (§ 7 ASchG). Weiters müssen sie dem 
Stand der Technik entsprechen und nach-
weislich zu einer Reduzierung der Belastung 
führen. Nach Umsetzung müssen sie über-
prüft und gegebenenfalls angepasst werden 
(§ 4 ASchG).

Maßnahmen zur Reduzierung 
arbeitsbedingter Belastungen müssen …

 an der Gefahrenquelle ansetzen 
 (§  7 ASchG)

 „Problem an der Wurzel angehen“
 kollektiv wirksam sein (§ 7 ASchG)
 dem Stand der Technik entsprechen 

 (§ 7 ASchG)
 nachweislich zu einer Reduzierung 

 der Belastung führen
 umgesetzt, überprüft und gegebenen-

 falls angepasst werden (§ 4 ASchG) 
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GUTE MASSNAHMEN: GESTALTUNG DER ARBEITSAUFGABE UND TÄTIGKEIT

Belastung Maßnahme
Unzureichende Einschulung für neue MA On the job training, Tandem

Ständiges Eingehen auf Kunden/-innen, Regeln für Umgang mit schwierigen   
Angehörige Kunden/-innen, bessere Qualifizierung 
 im Umgang mit Konflikten

GUTE MASSNAHMEN: GESTALTUNG DES SOZIAL- UND ORGANISATIONSKLIMAS

Belastung Maßnahme
Informationsfluss zu umfangreich Überarbeitung des E-Mail-Verteilersystems,  
oder unzureichend Informationsdarstellung überarbeiten

Permanente Erreichbarkeit per Handy Regelungen ausarbeiten

Nicht planbare Urlaube Urlaubsplanung gemeinsam 
wegen Intransparenz transparenter gestalten

GUTE MASSNAHMEN: GESTALTUNG DER ARBEITSUMGEBUNG 

Belastung Maßnahme
Desk sharing:  Definition von Spielregeln,  
Unordnung am Arbeitsplatz was gemeinsam genutzt wird

Gastgewerbe:  Pausenräume 
keine Rückzugsmöglichkeiten bei Pause

GUTE MASSNAHMEN: GESTALTUNG VON ARBEITSABLÄUFEN 

Belastung Maßnahme
Unklare Zuständigkeiten Ausarbeitung übersichtlicher Arbeitspläne  
 mit klaren Prioritäten 

Handel:Termindruck Änderung von Anlieferungszyklen

Mangel an Erholungsphasen Etablierung einer Pausenkultur  
 „durchschnaufen“ nicht nur für    
 Raucher/-innen

Personalmangel /Krankenstand Überbetriebliche Zusammenschlüsse

AK Grafik  

Ungeeignete Maßnahmen 

 Obstkorb, Schulungen zur Work-Life- 
Balance, Coaching, Laufen … 

 „klare Kompetenzaufteilung“ – ok, aber 
hier zu unkonkret

 „Verbesserung der Kommunikation“ – gut, 
aber: wie konkret

Anmerkungen zum Datenschutz

Bei der Evaluierung sind die bestehenden Ar-
beitsbelastungen zu ermitteln. Eine Erhebung 
personenbezogener Daten ist dafür nicht er-
forderlich. Mittels einer Betriebsvereinbarung 
kann jedenfalls Sicherheit in puncto Einhal-
tung von Datenschutzerfordernissen einge-
holt werden.
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HANDLUNGSMÖGLICHKEITEN 
AUS RECHTLICHER SICHT

Rechte und Pflichten des Betriebsrates 
und der Sicherheitsvertrauenspersonen

Nach dem Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG) 
ist der Betriebsrat verpflichtet, die Einhal-
tung der gesetzlichen Verpflichtungen der 
Arbeitgeberin/des Arbeitgebers hinsichtlich 
Arbeitnehmerschutz und Gesundheitsschutz 
zu überwachen.

Gesetzliche Verankerung der Evaluierung 
im Arbeitnehmerschutz

Arbeitnehmerschutz ist ein wesentlicher Be-
standteil der Betriebsratstätigkeit. Über die 
gesetzlichen Bestimmungen hinausgehende 
Regelungen zum Schutz der Arbeitnehmer/ 
-innen können durch Betriebsvereinbarun-
gen zwischen Arbeitgeber/-in und Betriebsrat 
abgeschlossen werden.

SVP, Arbeitgeber, Betriebsrat und Präventiv-
fachkräfte müssen zusammenarbeiten, wenn 
Arbeitnehmerschutz effektiv sein soll! 

Mit Unterstützung der SVP kann sich der Be-
triebsrat langfristige Ziele zur Verbesserung 
der Arbeitsbedingungen im Betrieb setzen.

Sie haben weitreichende Mitwirkungsrechte 
hinsichtlich aller Angelegenheiten der Sicher- 
heit und des Gesundheitsschutzes am Ar-
beitsplatz.

Informationsrecht:
Betriebsräten/-innen und Sicherheitsver- 
trauenspersonen ist die Einsichtnahme in 
die Dokumentation der Arbeitsplatzevaluie-
rung (Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
dokumente) zu gewähren. (§ 92a Abs 2 Z1 
ArbVG, § 11 Abs. 7 Z 1 ASchG)

Beteiligungsrecht:
Gibt es einen Betriebsrat, nimmt dieser sein 
Beteiligungsrecht an der Evaluierung wahr  
(§ 92a Abs 1 Z 3 ArbVG). In diesem Fall 
muss er die SVP über Änderungen und Maß-
nahmen informieren.

Der Betriebsrat kann sein Beteiligungsrecht 
an die SVP delegieren. (§ 92a Abs 4 ArbVG).

Gibt es keinen Betriebsrat, ist die Sicherheits-
vertrauensperson bei der Ermittlung und Be- 
urteilung der Gefahren und Festlegung der 
Maßnahmen zu beteiligen. (§ 11 Abs 6 ASchG).

Anhörungsrecht:
Der Betriebsrat hat das Recht, in allen Ange-
legenheiten der Sicherheit und des Gesund-
heitsschutzes vom Arbeitgeber angehört zu 
werden.

Überwachungsrecht des Betriebsrates:
Überwachung der Einhaltung der Vorschrif-
ten über den Arbeitnehmerschutz (§ 89 Z 3 
ArbVG)

Recht auf Beiziehung bei Betriebsüberprüfung 
durch Arbeitsinspektorat (§ 89 Z 3 ArbVG, § 4 
Abs 8 ArbIG)

Anspruch auf Kopie eines Mängelbehebungs-
auftrages des Arbeitsinspektorates an die  
Arbeitgeberin/den Arbeitgeber (§ 9 Abs 1  
ArbIG, § 92a Abs 2 Z.6 ArbVG )

Muss die Begehungsergebnisse von AUVA  
sicher von der Arbeitgeberin/vom Arbeitgeber 
übermittelt bekommen (§ 78a Abs 5 ASchG)

Überprüfung der Evaluierung nach 
Auftreten von gehäuften Krankenständen:

Der Gesetzgeber hat dies im § 4 des ASchG 
festgeschrieben: Eine Überprüfung und erfor-
derlichenfalls Anpassung der Evaluierung hat 
insbesondere bei Auftreten von Erkrankun-
gen zu erfolgen, wenn der begründete Ver-
dacht besteht, dass diese arbeitsbedingt sind.
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HANDLUNGSMÖGLICHKEITEN ALS BETRIEBSRAT
ODER SICHERHEITSVERTRAUENSPERSON 
IM EVALUIERUNGSVERFAHREN

Für Sie als Betriebsrätin/Betriebsrat oder  
Sicherheitsvertrauensperson zählt die Gesund-
heit der Beschäftigten zu Ihren zentralen Auf-
gaben (§ 38 ArbVG).

Die gesetzlichen Bestimmungen sehen vor, 
dass Sie als Betriebsrätin/Betriebsrat oder  
Sicherheitsvertrauensperson am innerbetrieb-
lichen Arbeitnehmerschutz zu beteiligen sind.

So regelt § 92a ArbVG u.a. ausdrücklich, dass:

1. die Betriebsinhaberin/ der Betriebsinhaber 
Sie in allen Fragen der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes rechtzeitig anzuhö-
ren und mit Ihnen darüber zu beraten hat 
(Allgemeines Beratungs- und Anhörungs-
recht).

2. Sie als Betriebsrat/Betriebsrätin am Evalu-
ierungsverfahren zu beteiligen sind (Betei-
ligungsrecht).

3. Sie als Betriebsrat/Betriebsrätin anzuhören 
sind, wenn es um die Auswirkungen der 
Gestaltung der Arbeitsbedingungen bei 
Einführung neuer Technologien geht.

4. Ihnen als Betriebsrätin/Betriebsrat Zugang 
zu den Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
dokumenten zu gewähren ist.

5. Ihnen als Betriebsrätin/Betriebsrat die Un-
terlagen betreffend die Erkenntnisse auf 
dem Gebiet der Arbeitsgestaltung zur Ver-
fügung zu stellen sind.

6. Ihnen als Betriebsrätin/Betriebsrat die Er-
gebnisse aller Messungen und Untersu-
chungen, die mit dem Arbeitnehmerschutz 
in Zusammenhang stehen, zur Verfügung 
zu stellen sind.

7. Sie als Betriebsrätin/Betriebsrat vom Be-
triebsinhaber über Auflagen, Vorschreibun-
gen, Bewilligungen und behördliche In-

formationen im Zusammenhang mit dem 
Arbeitnehmerschutz zu informieren sind.

8. die Betriebsinhaberin/der Betriebsinhaber 
mit Ihnen über die beabsichtigte Bestel-
lung oder Abberufung von Sicherheits-
fachkräften, Arbeitsmedizinern/-innen usw. 
zu beraten hat. Sie haben das Recht, zu die-
sen Beratungen das Arbeitsinspektorat bei-
zuziehen.

Beteiligungsrecht der Sicherheitsver- 
trauensperson am Evaluierungsverfahren

Als BR können Sie Ihr Beteiligungsrecht am 
Evaluierungsverfahren der psychischen Belas-
tungen am Arbeitsplatz an die im Betrieb be-
stellten Sicherheitsvertrauenspersonen mittels 
Beschlussfassung übertragen. Diesen Beschluss 
können Sie jederzeit widerrufen.

Gibt es im Betrieb keinen Betriebsrat, dann 
ist die SVP am Evaluierungsverfahren zu be-
teiligen, mit allen damit verbundenen Anhö-
rungs-, Informations- und Beteiligungsrechten.

Betriebsrat und Arbeitsinspektorat

Die Pflicht zur Durchführung des Evaluie-
rungsverfahrens liegt jedenfalls bei der Ar-
beitgeberin/beim Arbeitgeber. Viele Arbeit-
geber/-innen haben mit der Evaluierung der 
psychischen Belastungen trotz klarem gesetz-
lichem Auftrag noch gar nicht begonnen 
oder auch die erforderlichen Maßnahmen 
nicht abgeleitet.

Wenn Sie als Betriebsrat oder SVP das Gefühl 
haben, beim Arbeitgeber diesbezüglich auf 
taube Ohren zu stoßen, haben Sie das Recht, 
das Arbeitsinspektorat zu einer Kontrolle im 
Betrieb zu veranlassen. Das Arbeitsinspekto-
rat ist verpflichtet, auch einer anonymen An-
zeige entsprechende Schritte folgen zu lassen.



Prüfkriterien des Arbeitsinspektorats

1. Wurde die Evaluierung durchgeführt?

2. Wurde das Vorliegen arbeitsbedingter, psy-
chischer Fehlbelastungen ermittelt und be-
urteilt?

3. Wurden die Themenbereiche arbeitsbe-
dingter psychischer Belastungen einbezo-
gen? (Arbeitsaufgaben und Tätigkeiten, So-
zial- und Organisationsklima, Arbeitsum- 
gebung und Arbeitsabläufe, Arbeitsmittel)

4. Wie und mit welchen Verfahren/Maßnah-
men erfolgte die Evaluierung?

5. Wie erfolgt die Organisation der Evaluie-
rung?

Teilnahmerecht des Betriebsrates 
und der SVP bei Betriebsbegehung 
durch das Arbeitsinspektorat

Als Betriebsrat oder SVP müssen Sie über das 
Eintreffen der Arbeitsinspektion im Betrieb 
unverzüglich informiert werden. Sie sind die-
ser Betriebsbegehung des Arbeitsinspektorats 
beizuziehen (§ 4/8 ArbIG).

Aus dieser Begehung resultierende Aufforde-
rungen des Arbeitsinspektorats an die Betriebs-
inhaberin/den Betriebsinhaber sind Ihnen zur 
Kenntnis zu übersenden (§9/1 ArbIG).

Gemeinsame Betriebsbegehung von 
Arbeiterkammer und Arbeitsinspektorat

Die Arbeiterkammer als Ihre Interessenvertre-
tung hat darüber hinaus das Recht, eine ge-
meinsame Betriebsbesichtigung mit dem Ar-
beitsinspektorat zu beantragen.

         17
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WORAUF SIE ALS BETRIEBSRAT ODER SVP 
BESONDERES AUGENMERK LEGEN SOLLTEN

1. Die Evaluierung psychischer Belastungen 
am Arbeitsplatz ist ein fortlaufender Pro-
zess, an dem Sie in jeder Phase zu beteili-
gen sind. Ihr Mitspracherecht beginnt 
daher bereits bei der Planung der Evalu-
ierung. Sie sind an der Ableitung und Um-
setzung der Maßnahmen zu beteiligen.

2. Sie haben eine Mitsprachemöglichkeit 
bei der Auswahl der am Verfahren zu be-
teiligenden Präventivkräfte. Das Gesetz 
schreibt den Einsatz von Arbeitspsycho-
logen nicht zwingend vor. Jedoch be-
steht die Verpflichtung, erforderlichen-
falls kompetente Fachleute beizuziehen. 
Diese Fachkompetenz besteht jedenfalls 
bei den genannten Arbeitspsychologen.

3. Achten Sie als Betriebsrätin/Betriebsrat 
oder SVP darauf, dass die Arbeitnehmer/ 
-innen in das Evaluierungsverfahren mög-
lichst gut eingebunden sind und nutzen 
Sie Ihr betriebliches Begehungsrecht, um 
sich vor Ort einen persönlichen Eindruck 
von der jeweiligen Arbeitssituation zu 
verschaffen. So lassen sich am besten wir-
kungsvolle Maßnahmen erzielen.

4. Achten Sie darauf, dass im Evaluierungs-
konzept ein Zeitplan enthalten ist. Die 
Evaluierung ist ein fortlaufender Prozess. 
Mit dem Erheben der IST-Situation ist 
die Evaluierung nicht beendet. Die Fest-
legung und Umsetzung von Maßnahmen 
hat möglichst rasch zu erfolgen.

5. Die Ergebnisse der Gefahrenermittlung 
und deren Beurteilung sowie festgelegter 
Maßnahmen sind in den Gesundheits- und 
Sicherheitsdokumenten schriftlich festzu-
halten. Als Betriebsrätin/Betriebsrat oder 
SVP ist Ihnen der jederzeitige Zugang zu 
diesen Dokumenten sicherzustellen.

6. Achten Sie darauf, dass nur standardisierte 
und qualitätsgeprüfte Verfahren gemäß 
ÖNORM EN ISO 10075-3 zur Anwen-

dung kommen. Diese sind wissenschaft-
lich erprobt. „Selbstgestrickte“ Verfahren 
erfüllen die erforderlichen Kriterien je-
denfalls nicht.

7. Drängen Sie auf die Beiziehung von 
Arbeitspsychologen/-innen. Nur ein Er-
hebungsinstrument, das auf die Anforde-
rungen der Betriebsreinheit abgestimmt 
ist, kann die Grundlage für eine erfolgrei-
che Umsetzung geeigneter Maßnahmen 
schaffen. Oft ist ein ergänzendes oder  
alternatives Verfahren (Beobachtung, 
Screening statt Fragebogen) erforderlich.

8. Achten Sie darauf, dass der Datenschutz 
gewährleistet ist. Nicht Daten über Perso-
nen, sondern Daten über die Bedingun-
gen am Arbeitsplatz sind zu ermitteln. 
Zu hinterfragen wird eventuell sein, ob 
personenbezogene Daten wie etwa Ge-
schlecht oder Alter wirklich erhoben 
werden müssen und wenn ja, wie der 
Schutz dieser personenbezogenen Daten 
gewährleistet wird. Hier ist der Abschluss 
einer Betriebsvereinbarung ratsam.

9. Bei der Verwendung sensibler Daten wie 
z.B. Gesundheitsdaten ist jedenfalls die 
Zustimmung jeder einzelnen Mitarbeite-
rin/jedes einzelnen Mitarbeiters einzuho-
len. Die Datenauswertung hat anonym 
zu erfolgen. Rückschlüsse auf einzelne 
Personen dürfen nicht möglich sein. (z.B. 
keine Datenauswertung bei zu kleinen 
Personengruppen, oder die Daten wer-
den verschlüsselt).

10. Behalten Sie die Termine für die Umset-
zung der beschlossenen Maßnahmen so-
wie die Überprüfung auf deren Wirksam-
keit im Auge. Manchmal sind Maß- 
nahmen auch an geänderte betriebliche 
Gegebenheiten anzupassen. Arbeitsun-
fälle oder gehäufte Krankenstände in be-
stimmten Bereichen können eine neuer-
liche Evaluierung erfordern.
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11. Wenn der Evaluierungsprozess trotz Ihrer 
Interventionen nicht gehörig voranschrei-
tet, scheuen Sie sich nicht, von Ihrem 
Recht, mit Ihrer Interessenvertretung oder 
auch direkt mit der Arbeitsinspektion Kon- 
takt aufzunehmen, Gebrauch zu machen.

12. Der Arbeitsinspektion kommt neben  
ihrer überwachenden Funktion auch die 
beratende und zwischen Arbeitnehmern/ 
-innen und Betriebsinhabern/-innen ver- 
mittelnde Rolle zu.

13. Wenn in Ihrem Betrieb ein Arbeitnehmer- 
schutzausschuss eingerichtet ist, so nut-
zen Sie diesen, um entsprechenden Druck 
auf die Umsetzung der Evaluierungs-
pflicht auszuüben.

UNTERSTÜTZUNG DURCH DIE AK

Die Arbeiterkammer unterstützt durch Infor-
mationsangebote, Beratungen, Schulungen, 
Seminare und Weiterbildungen. Im Mittel-
punkt stehen dabei die Handlungsmöglich-
keiten von Betriebsräten/-innen und Sicher-
heitsvertrauenspersonen. Im Rahmen von 
Klausuren, BR-Sitzungen, Besprechungen, Be- 
triebsversammlungen werden maßgeschnei-
derte Strategien zur Evaluierung aus interes-
senpolitischer Sicht erarbeitet. 

 Die AK ist berufen, die Einhaltung arbeits-
rechtlicher, sozialversicherungsrechtlicher 
und arbeitnehmerschutzrechtlicher Vor-
schriften zu überwachen.

 Im Zuge der Wahrnehmung dieses Rechts 
sind die Kammern befugt, die Besichti-
gung von Arbeitsstätten und von Dienst- 
oder Werkswohnungen bei den örtlich 

zuständigen Arbeitsinspektoraten zu bean-
tragen und an diesen Besichtigungen auch 
teilzunehmen (§ 5 Abs 1 Z 1 AKG).

 Unterstützung bei der Erstellung und Prü-
fung von Betriebsvereinbarungen im Zu-
sammenhang mit Fragen des Arbeitneh-
merschutzes.

 Beratung und Begleitung des Betriebs- 
rates/der SVP bei Betriebsprojekten in den 
Bereichen „Evaluierung psychischer Belas-
tungen am Arbeitsplatz“

 Seminare und Vorträge zu Arbeitnehmer-
schutz und Betrieblicher Gesundheitsför-
derung

 Tipps für Betriebsräte/-innen im Umgang 
mit Tests in der Praxis



ZUSÄTZLICHE 
INFORMATIONEN

Zusätzlich zu dieser Broschüre hat die AK auch das Heft 
„Psyche der Beschäftigten unter Druck – Ursachen, Folgen 
und Lösungsansätze für betriebliche Akteurinnen und  
Akteure“ herausgebracht. Sie finden darin weitere Daten, 
Fakten und Erklärungen zum Thema psychische Belas-
tungen.

Kostenlos zu bestellen unter 
+43 (0)50 6906-2310

Kompetenzzentrum Betriebliche Interessenvertretung
Kammer für Arbeiter und Angestellte
für Oberösterreich
Volksgartenstraße 40, 4020 Linz 

TEL  +43 (0)50 6906-2323
FAX  +43 (0)50 6906-62431
E-MAIL kbi@akooe.at
WEBSITE  ooe.arbeiterkammer.at

Medieninhaberin: Kammer für Arbeiter und Angestellte  
für Oberösterreich, Volksgartenstraße 40, 4020 Linz
Telefon: +43 (0)50 6906-0
Offenlegung gemäß § 25 Mediengesetz siehe 
ooe.arbeiterkammer.at/impressum.html
Hersteller: Druckerei Mittermüller GmbH, 
Oberrohr 9, 4532 Rohr
ooe.arbeiterkammer.at


